
 

Gesundheitsamt Forchheim 
Landratsamt 
Am Streckerplatz 3   Telefon: 09191 86-3504 
91301 Forchheim   Telefax: 09191 86-3508 
    E-Mail:  Gesundheitsamt@lra-fo.de  
 
 
 

Meldeformular gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__34.html 

 
 
Bitte per Fax an Gesundheitsamt: 09191/86-3508 
 

 Erkrankung an          
 Krankheitsverdacht auf   __________________________________________ 

 
Erkrankt am  _________________________ 
 
Gemeinschaftseinrichtung (GE) 
 
Name                        ____________________________________________________________ 
 
Anschrift                   ____________________________________________________________ 
 
Kontaktperson          ____________________________________________________________ 
 
Telefon                     ___________________________    Fax: ____________________________ 
 
E-Mail                       _____________________________________________________________ 
 
Angaben zum erkrankten Kind / zur erkrankten Person 
 
Name                        ____________________________ Vorname________________________ 
 
Geburtsdatum           ____________________________  weiblich    männlich 
 
Anschrift                    ____________________________________________________________ 
(Straße, Hs.-Nr., PLZ und Ort) 
 
Telefon-Nr.                   _________________________ 
 
Gruppe/Klasse             _________________________ 
 
Besucht weiterhin die GE     ja            nein 
 
Zu Hause seit dem       _________________________ 
 
Nur bei Kopflausbefall 
Kind/Schüler/Erzieher/Lehrer wurde  
mit Läusemittel behandelt                                                            ja      nein 
 
Haben die Erziehungsberechtigten (Kind/Schüler)  
die Behandlung gegenüber der GE bestätigt                               ja      nein 
 
Infomaterial wurde an Kontaktpersonen ausgehändigt                ja      nein 
 
 
 
 
____________________________                         ______________________________________ 
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift 
 
 
Nach § 34 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetze (IfSG) hat die Leitung einer Gemeinschaftseinrichtung (§ 33 IfSG 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche 
betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige 
Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen) das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen und krankheits-und personenbezogene Angaben (nach § 34 Abs. 1, 2 und 3) zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten 
von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. 
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Seite 2 des Meldeformulars, wenn bei Ausbruch einer Erkrankung gemäß  

§ 34 Infektionsschutzgesetz mehrere Personen derselben Einrichtung betroffen sind 
 
 
Weitere Personen mit derselben Erkrankung: 
 
Name, Vorname                                                                                                          Männlich 

                                                                                                                                    Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                          Männlich 

                                                                                                                                    Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                          Männlich 

                                                                                                                                    Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                          Männlich 

                                                                                                                                    Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
Name, Vorname                                                                                                           Männlich 

                                                                                                                                     Weiblich 

geboren am 
 

wohnhaft (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
 
 

Telefonnummer 

 
 
 
 
Anschrift bzw. Stempel  
der meldenden Gemeinschaftseinrichtung 
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Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten  
nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) 
 
 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Diese Datenschutzhinweise ergehen im Zusammenhang mit dem Meldebogen für Infektionskrankheiten in 
Gemeinschaftseinrichtungen nach § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim,  
Tel.: 09191 / 86-0, E-Mail: poststelle@lra-fo.de  
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Landratsamt Forchheim, Behördliche Datenschutzbeauftragte, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim 
Tel.: 09191/86-0 E-Mail: Datenschutz@lra-fo.de 
 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
4a) Zwecke der Verarbeitung: 

Nach § 34 Abs. 5 und 6 (IfSG) haben die Eltern gegenüber der Gemeinschaftseinrichtung und die Einrichtung 
gegenüber dem Gesundheitsamt bei den in § 34 Abs. 1–3 IfSG genannten meldepflichtigen Erkrankungen 
personen- und krankheitsbezogene Angaben zu machen.  

4b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e, Abs. 3 Satz 1 Buchstabe b DSGVO 
und Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g DSGVO in Verbindung mit § 34 IfSG verarbeitet. Dies ist datenschutzrechtlich 
zulässig, da die Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
und des Infektionsschutzes erforderlich ist. 

 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Die Daten werden in pseudonymisierter Form entsprechend den gesetzlichen Grundlagen, insb. § 11 IfSG an das 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern bzw. an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet 
werden. 
 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an ein Drittland findet nicht statt. 
 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Forchheim unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten nach dem Einheitsaktenplan (EAPl, AplZ Nr. 5 ff.) so lange 
gespeichert, wie dies für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist und nach Wegfall der Erforderlichkeit, 
spätestens jedoch nach 10 Jahren, gelöscht. Die Aufbewahrungs- und Dokumentationspflicht in Bezug auf 
übertragbare Krankheit – Tuberkulose (EAPl, AplZ Nr. 5301) wurde gemäß GMS v. 10.09.2018  
(abrufbar unter: https://www.lgl.bayern.de/style/script/oegd/oegd.php?url=oegd/oegd_handbuch/index.htm#) auf 30 
Jahre verlängert.  

 
8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 

 
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind verpflichtet diese Daten weiterzugeben, diese Verpflichtung ergibt sich aus § 34 Abs. 6 IfSG. Wenn Sie die 
erforderlichen Daten nicht angeben, kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 17 IfSG ein Bußgeld verhängt werden.  

 
 


